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Erläuterungen zum Fragebogen 

Die Daten können auch dem ungeprüften Jahresabschluss 

der Bilanz oder internen Rechnungsunterlagen entnommen 

werden, die offizielle Genehmigung der Bilanz (Testat des 

Wirtschaftsprüfers) muss nicht abgewartet werden. 

Nur die zum Stichtag offenen Verbindlichkeiten (nicht die 

Gesamtverbindlichkeiten) sind zu erfassen. 

 

(1) Kassenkredite (Kredite zur Liquiditätssicherung) 

Unter Kassenkredite/Kassenverstärkungskredite werden 

die in der Regel kurzfristigen Verbindlichkeiten erfasst, die 

zur Überbrückung vorübergehender Kassenanspannungen 

verwendet werden. Sie dienen nicht der Ausgabendeckung 

(keine investiven Zwecke), sondern der Aufrechterhaltung 

einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft beziehungs-

weise der Liquiditätssicherung. Zur Vorfinanzierung von 

Vorhaben auf spätere langfristige Darlehen aufgenommene 

Zwischenkredite sind als Schulden bei den jeweiligen Kre-

ditarten auszuweisen. Kontokorrentkredite sowie empfan-

gene Barsicherheiten aus Derivatgeschäften (Cash Collate-

rals) sind hier einzubeziehen. 

Schuldscheindarlehen für Liquiditätszwecke sind hier ein-

zutragen, dagegen Schuldscheindarlehen für Investitions-
zwecke unter den Krediten (siehe 10). 

Eine Saldierung mit positiven Kontoständen (Guthaben) ist 

nicht zulässig. 

 

(2) Nicht-öffentlicher Bereich 

Hierzu zählen neben den Kreditinstituten (inklusive Spar-
kassen) alle natürlichen und juristischen Personen des In- 

und Auslandes, die nicht zu den öffentlichen Haushalten 

oder öffentlichen Unternehmen zählen, wie z. B. auch inter-

nationale Organisationen, Einrichtungen der Europäischen 

Union. 

 

(3) Cash-Pool-Führer (CF): für Cash-Pool-Einheiten aufge-

nommene Kassenkredite 

Es sind vom Cash-Pool-Führer (CF) Eintragungen vorzuneh-

men, wenn von diesem bei negativem Zahlungsmittelbe-

stand des Cash-Pools Gelder beim nicht-öffentlichen Be-

reich aufgenommen werden (müssen). 

Weitere Informationen sind dem im IDEV-Formular einge-

betteten Merkblatt zu „Cash-Pooling“ zu entnehmen. 

 
(4) Öffentlicher Bereich 

Zu den öffentlichen Haushalten gehören Bund, Länder, Ge-

meinden/Gemeindeverbände, Sozialversicherungsträger 

und öffentliche Unternehmen. Öffentlich bestimmt sind 

alle Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in öffentlich-

rechtlicher oder privatrechtlicher Rechtsform, soweit an de-

nen Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände oder 

Träger der Sozialversicherung mit mehr als 50 % des Nenn-

kapitals oder Stimmrechts unmittelbar oder mittelbar be-

teiligt sind. 

 

Sparkassen zählen zu den Kreditinstituten. Daher sind die 

Schulden bei Sparkassen beim nicht-öffentlichen Bereich 

(siehe 2) auszuweisen. 

 

(5) Träger/Eigner 

Öffentliche Körperschaften oder Einrichtungen beziehungs-

weise öffentliche Unternehmen, die als unmittelbare Trä-

ger/Eigner ihrer Einheit fungieren und an dieser mehr als 

50 % der Anteile beziehungsweise Stimmrechte besitzen. 

Hierzu zählen z. B. „Muttergesellschaften“. 

 

(6) Sonstige öffentliche Haushalte 

Alle sonstigen Einrichtungen aus dem öffentlichen Bereich, 

die nicht Träger/Eigner (siehe 5) ihrer Einheit sind. 

 

(7) Cash-Pooling im öffentlichen Bereich 

Unter Cash-Pooling sind Liquiditätsverbünde zu verstehen, 

bei denen Einheiten im Rahmen eines gemeinsamen Fi-

nanzmanagements liquide Mittel zusammenführen, sodass 

alle teilnehmenden Einheiten inklusive dem Cash-Pool-

Führer selbst bei Bedarf darauf zurückgreifen können. 

Durch Cash-Pooling können „externe“ Kassenkreditaufnah-

men (z. B. bei einem Kreditinstitut) vermieden oder über-

schüssige Gelder gemeinsam angelegt werden. 

Für Cash-Pools gilt regelmäßig: 

– Ein Cash-Pool-Führer verwaltet den Cash-Pool dauer-

haft 

– Teilnehmerkreis am Cash-Pool besteht in der Regel 

aus Einheiten des öffentlichen Bereichs 

– Längerfristig angelegtes gemeinsames Finanzmanage-

ment (keine einmaligen Sachverhalte), gegebenenfalls 

mit spezieller Vereinbarung 

– Ein positiver beziehungsweise negativer Saldo einer 

Cash-Pool-Einheit entspricht der Forderung bezie-

hungsweise der Verbindlichkeit der Einheit gegenüber 

dem Cash-Pool (ähnlich einem Bankkonto bezie-

hungsweise Dispo-Kredit). Der Cash-Pool-Führer mel-

det spiegelbildlich Forderungen beziehungsweise Ver-

bindlichkeiten gegenüber der Cash-Pool-Einheit 

– Der eingezahlte Überschuss einer Einheit kann zeit-

weise von anderen Einheiten inklusive dem Cash-Pool-

Führer selbst genutzt werden 

 

Nicht zu Cash-Pooling zählen: 

– Gemeinsame Verwaltung von Sichteinlagen, ohne die 

Möglichkeit auf die Liquidität anderer zurückzugreifen 

– Treuhänderisch verwaltete Mittel 

– Weitergeleitete Darlehen 

– Kassenkredite/Ausleihungen, denen kein übergeord-

neter Cash-Pool zugrunde liegt 

 

Im Rahmen von Gewinnabführungsverträgen zu leistende 

Zahlungen an die Muttergesellschaft u. Ä. sind als „Sons-

tige Verbindlichkeiten“ zu behandeln und daher nicht in 

der Schuldenstatistik auszuweisen. 
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Für die beiden nächsten Erläuterungen 8 und 9 gilt: 

Der Cash-Pool-Führer (CF) muss in seinen statistischen 

Meldungen zwei Perspektiven berücksichtigen: Einerseits 

ist er eine am Cash-Pool teilnehmende Einheit (CE), die – 

wie alle anderen auch – Überschüsse einzahlen und Liqui-

ditätsbedarf über den Cash-Pool decken kann. Anderer-

seits gibt er die Meldung für den Cash-Pool als Gegenpartei 

aller Cash-Pool-Einheiten (einschließlich sich selbst) ab. 

 

(8) Cash-Pool-Führer (CF): Verbindlichkeiten gegenüber 

zuführenden Einheiten 

Führen Cash-Pool-Einheiten (CE) dem Cash-Pool liquide 

Mittel zu, dann weist der Cash-Pool-Führer (CF) die Ver-

bindlichkeiten gegenüber diesen Einheiten aus. 

 

(9) Cash-Pool-Einheit (CE): für eigenen Liquiditätsbedarf 

entnommene Mittel 

Die Cash-Pool-Einheiten (CE) weisen diejenigen Gelder aus, 

die diese für den eigenen Liquiditätsbedarf aus dem Cash-

Pool entnommen haben. Entnimmt der Cash-Pool-Führer 

(CF) dem Cash-Pool für sich selber liquide Mittel, ist er in 

diesem Sachverhalt ebenfalls eine Cash-Pool-Einheit (CE) 
und hat diese Entnahme hier auszuweisen. 

Weitere Informationen sind dem im IDEV-Formular einge-

betteten Merkblatt zu „Cash-Pooling“ zu entnehmen. 

 

(10) Kredite und Wertpapierschulden 

Kredite (Restschuld nach Ursprungslaufzeiten) 

Kredite entstehen, wenn Gläubiger Mittel an Schuldner ent-

weder direkt oder unter Zwischenschaltung eines Vermitt-

lers gewähren und diese Mittel entweder in einem nicht be-

gebbaren (übertragbaren) Titel oder gar nicht verbrieft sind. 

Kredite weisen im Allgemeinen folgende Merkmale auf: 

– Die Bedingungen eines Kredits werden zwischen dem 

Kreditnehmer und dem Kreditgeber direkt oder unter 

Zwischenschaltung eines Vermittlers ausgehandelt. 

– Ein Kredit ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegen-

über dem Gläubiger, die bei Fälligkeit zurückgezahlt 

werden muss. 

Unter „Kredite“ sind auch Kredite und Darlehen beim/bei 

der Gesellschafter/-in beziehungsweise bei verbundenen 

Unternehmen auszuweisen, jedoch keine „Verbindlichkei-

ten aus Lieferungen und Leistungen“ (siehe 12) gegenüber 

diesen. 

Zu den Krediten gehören auch Schuldscheindarlehen für 
Investitionszwecke. 

Die Kredite (ohne Kassenkredite) sind in der Höhe der Rest-

schuld anzugeben. Auch unverzinsliche Kredite sind einzu-

beziehen. 

Wertpapierschulden 

Hierzu zählen: 

– Geldmarktpapiere (kurzfristige Wertpapiere mit einer 

Ursprungslaufzeit bis einschließlich ein Jahr) 

– Kapitalmarktpapiere (langfristige Wertpapiere mit ei-

ner Ursprungslaufzeit über ein Jahr) wie z. B. Anleihen 

(11) Endstand des Vorjahres, gegebenenfalls durch die 

Berichtsstelle berichtigt. 
 

(12) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
und erhaltene Anzahlungen 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und er-

haltene Anzahlungen entstehen durch einen zeitlichen Ab-

stand zwischen einer Warenlieferung beziehungsweise 

Dienstleistungserbringung und der hierfür erforderlichen 

Zahlung. 

Hier sind alle Lieferungen und Leistungen zu erfassen, die 

bis zum Erhebungsstichtag in Anspruch genommen (Leis-

tungserbringung), aber noch nicht bezahlt wurden sowie 

erhaltene Anzahlungen für angefangene oder geplante Ar-

beiten beziehungsweise für künftige Waren und Dienstleis-

tungslieferungen. 

Zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

und erhaltenen Anzahlungen gehören insbesondere 

– Verbindlichkeiten aus Zahlungsrückständen der Be-

richtseinheit für von Dritten gelieferte Waren oder er-

brachte Dienstleistungen (sofern ihnen kein Kreditver-

trag zugrunde liegt); dies schließt insbesondere „Zah-

lung auf Ziel“ mit ein. Hierunter fallen z. B. die Kosten 

für die Durchführung der Buchhaltung durch den Trä-

ger/Eigner. 

– Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen von 

Dritten für noch nicht (gänzlich) ausgelieferte Waren 

oder erbrachte Dienstleistungen der Berichtseinheit 

(sofern ihnen kein Kreditvertrag zugrunde liegt). 

– aufgelaufene Gebäudemieten. 

– von Factoring-Kapitalgesellschaften übernommene 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, so-

fern sie nicht den Krediten zuzurechnen sind. 

– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ge-

genüber dem/der Gesellschafter/-in beziehungsweise 

gegenüber verbundenen Unternehmen. 

Nicht dazu zählen Löhne und Gehälter, Sonstige Verbind-

lichkeiten, Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Finan-

zierungsleasing, ÖPP-Projekte sowie Verbindlichkeiten aus 

einem Ergebnisabführungsvertrag (EAV). 

 

(13) Kreditähnliche Rechtsgeschäfte 

Hierzu zählen: 

– Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden 
Hier werden nur die Verbindlichkeiten aufgeführt, die 

beim Erwerb bereits belasteter Grundstücke übernom-

men wurden. Darlehensaufnahmen gegen hypotheka-

rische Sicherung und nicht gesicherte Schuldenauf-

nahmen sind nur bei der entsprechenden Schuldart (z. 

B. Schulden bei Kreditinstituten) zu erfassen. 

– Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücks-
geschäften 
Als Restkaufgeld ist der noch nicht gezahlte (Teil-) Be-

trag einer Kaufsumme zu verstehen; dieser kann auch 

hypothekarisch durch Eintragung ins Grundbuch gesi-

chert werden (Restkaufgeldhypothek). Restkaufgelder 

mit oder ohne hypothekarische Sicherung sind ohne 



 

SFEU  Seite 3 

Rücksicht auf den Gläubiger auszuweisen und nicht in 

eine andere Schuldart einzubeziehen. 

Hierzu zählen auch Verpflichtungen aus Forfaitierungs-

verträgen, wenn ein Einredeverzicht bei der Bank ge-

leistet wurde, also kein Recht auf Kürzung bei Minder-

leistung besteht. Verpflichtungen aus Forfaitierungs-

verträgen ohne Einredeverzicht sind nicht zu erfassen. 

– Finanzierungsleasing 

Ein Finanzierungsleasingvertrag ist dann anzunehmen, 

wenn der Vertrag über einen bestimmten Zeitraum (in 

der Regel die überwiegende Nutzungsdauer) verbind-

lich abgeschlossen wird. Der Leasingnehmer über-

nimmt das wirtschaftliche Eigentum am geleasten Ge-

genstand und trägt alle Maßnahmen zur Werterhaltung 

(Wartung und Versicherung). Hier ist die insgesamt 

eingegangene Verpflichtung (= Leistungssumme) aus 

Leasingverträgen abzüglich der bis zum Ende des Be-

richtszeitraumes geleisteten Tilgungen und Zinsen 

nachzuweisen. 

Daten zu Operating Leasing sind hier nicht anzuge-

ben. 

Operating Leasing ist auf kurzfristige Nutzungsdauer 

ausgelegt und der Leasinggeber bleibt Eigentümer des 

Leasingobjekts. Hierunter fallen z. B. das Leasing von 

Büroausstattung und Fahrzeugen. 

verbindlich abgeschlossen wird. Während der soge-

nannten Grundmietzeit kann der Vertrag nicht gekün-

digt werden. Maßnahmen zur Werterhaltung (Wartung 

und Versicherung) trägt der Leasingnehmer. Die Ver-

tragslaufzeit erstreckt sich in der Regel auf die über-

wiegende Nutzungsdauer. 

Hier ist die insgesamt eingegangene Verpflichtung (= 

Leistungssumme) aus Leasingverträgen abzüglich der 

bis zum Ende des Berichtszeitraumes geleisteten Til-

gungen und Zinsen nachzuweisen. 

 

(14) ÖPP-Projekte 

Bei Projekten aus öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP-

Projekte) handelt es sich um langfristige Verträge zwischen 

einem staatlichen und einem privaten Partner über die Be-

reitstellung von Dienstleistungen durch die Nutzung eines 

bestimmten Vermögensgutes. Kriterien für die Klassifika-

tion eines Vertrags als ÖPP sind das Vorliegen einer erheb-

lichen Anfangsinvestition, die Festlegung einer durch den 

privaten Partner bereitzustellenden Dienstleistung unter 

Nutzung des Vermögensgutes und die Zahlung regelmäßi-

ger Raten (inklusive Zinsen) vom staatlichen Partner an den 

privaten Partner. 

Ein ÖPP-Projekt kann nicht zwischen einem Kern- und ei-

nem Extrahaushalt abgeschlossen werden. Bei Verträgen 

zwischen diesen beiden Haushalten liegt überwiegend ein 

Werksvertrag vor, deren Verbindlichkeit als „Verbindlich-
keit aus Lieferungen und Leistungen“ (siehe 12) anzuse-

hen und dort auszuweisen ist. 

 

(15) Projektsumme insgesamt 

Hier sind die vertraglich vereinbarten Projektsummen (in-

klusive Zinsen) aller laufenden ÖPP-Projekte auszuweisen. 

Sollten Zinszahlungen vereinbart worden sein, die vom Ver-

braucherpreisindex (VPI) abhängig sind, müssen auch 

diese dem Endbestand hinzugerechnet werden. 

„Bisher geleistete Zahlungen“ (siehe 16) sind hierbei nicht 
abzuziehen. 

 

(16) Bisher geleistete Zahlungen 

Hier ist die Gesamtsumme aller bisher geleisteten Zahlun-

gen (inklusive Zinsen) des staatlichen Partners an den pri-

vaten Partner aller laufenden ÖPP-Projekte auszuweisen. 

Im Lebenszyklus von ÖPP-Projekten können die geleisteten 

Zahlungen die gesamte Projektsumme übersteigen. 

 

(17) Bürgschaften 

Alle Bürgschaften im Sinne des § 765 BGB einschließlich 

Nach- und Ausfallbürgschaften beim Wohnungsbau sowie 

Patronatserklärungen (harte Patronatserklärungen), welche 

eine sogenannte Liquiditätsausstattungsgarantie beinhal-

ten, sind mit den vertraglich übernommenen Haftungssum-

men (aber nicht in Anspruch genommenen), nicht dagegen 

mit den gesamten Kreditsummen und nicht mit den durch 

Gesetz oder Haushaltssatzung festgestellten Ermächti-

gungssummen anzugeben. Auf Bürgschaften gezahlte Be-

träge (Schadensfälle oder Tilgungen der Haftungssumme) 

sind abzusetzen. Bürgschaften, die voll durch Rückbürg-

schaften gesichert sind, sind nicht einzubeziehen; von 

Bürgschaften, die nur teilweise durch Rückbürgschaften 

gesichert sind, ist der ungedeckte Teil anzugeben. Die 

übernommenen Garantien und sonstigen Gewährleistun-

gen sind nicht mit einzubeziehen. 


